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 Veröffentlicht am 10.12.1986

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §25 Abs1;

Rechtssatz

Ein Dienstnehmer kann im Rahmen seines Dienstverhältnisses auch Aktivitäten entfalten, zu denen arbeitsrechtlich

keine Verpflichtung besteht.
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